
Einverständniserklärung 
 

Übermittlung personenbezogener Daten von Schüler*innen der BÜA durch die 
Schule an die Agentur für Arbeit und ggf. das zuständige Jobcenter 

 
Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Berufsberatung wird das gemein-
same Ziel verfolgt, allen Schüler*innen der BÜA im Anschluss an die Schule einen erfolgrei-
chen Übergang in eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Zu diesem Zweck führen die regio-
nalen Agenturen für Arbeit an den Schulen sowohl übergreifende Informations- und Bera-
tungsveranstaltungen als auch individuelle auf die Schüler*innen bezogene Einzelberatun-
gen durch. Um diese Maßnahmen ziel- und interessengerecht vorbereiten und durchführen 
zu können, benötigt die Agentur für Arbeit einige Angaben über die Schüler*innen, mit deren 
Übermittlung sich hiermit einverstanden erklärt wird: 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der BerufsschulCampus Schwalmstadt als Verantwortli-
cher, zum oben genannten Zweck aufgrund meiner Einwilligung folgende Angaben zu mei-
ner Person an die Agentur für Arbeit und ggf. die Agentur für Arbeit an das örtlich zuständige 
Jobcenter übermittelt: Vorname, Familienname, Geschlecht, Geburtsdatum, Nationalität, bis-
herig erworbenen Schulabschluss, die ausgeführten bzw. geplanten Praktika, Berufswunsch 
und die Anschlussmöglichkeiten zum Ende des Schuljahres. 
 
Die bzw. der Datenschutzbeauftragte der Schule ist zu erreichen über das Sekretariat oder 
die Postanschrift der Schule. Hinsichtlich der Datenverarbeitung stehen Ihnen das Recht auf 
Auskunft, das Recht auf Berichtigung, das Recht auf Löschung unter den Voraussetzungen 
des Art. 17 DS-GVO und § 34 HDSIG, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn 
Unklarheit über die Richtigkeit der Daten besteht, und das Recht auf Widerspruch gegen die 
Datenverarbeitung aus Gründen Ihrer besonderen Situation sowie das Recht auf Widerruf 
Ihrer Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung zu. Wenn Sie der Auffassung sind, dass 
wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet ha-
ben, können Sie sich mit einer Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden. 
Dies ist der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 31 63, 
65021 Wiesbaden, www.datenschutz.hessen.de/service/beschwerde 
 
Meine Daten dürfen durch die zuständigen Personen nur für den genannten Zweck verarbei-
tet werden. Eine Übermittlung an Dritte wird von dieser Einwilligung nicht erfasst. 
 
Ich wurde darüber informiert, dass die Einwilligung freiwillig ist. Die Einwilligung kann ich je-
derzeit für die Zukunft gegenüber der Schule widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Ich wurde 
darüber aufgeklärt, dass eine Verweigerung der Erklärung keine nachteiligen rechtlichen Fol-
gen für mich hat. Sollte ich mit einer Datenübermittlung nicht einverstanden sein, kann ich 
die notwendigen Daten auch selbst mitteilen. 
 
Alle im Rahmen des Verfahrens erhobenen Daten und Unterlagen einschließlich dieses For-
mulars werden zu der jeweiligen Schülerakte genommen und entsprechend den Vorschriften 
der Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische 
Erhebungen an Schulen aufbewahrt und gelöscht. Die beteiligten Institutionen veranlassen 
die Aufbewahrung und Löschung der ihnen für die Durchführung des Verfahrens von der 
Schule übermittelten personenbezogenen Daten im Rahmen ihrer datenschutzrechtlichen 
Vorschriften. Im Falle eines Widerrufs werden alle personenbezogenen Daten unverzüglich 
gelöscht. Der Widerruf ist hierbei der Schule gegenüber zu erklären, die die Umsetzung des 
Widerrufs gegenüber den anderen Stellen vermittelt, sofern dies erforderlich ist. 


